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1. Welche wesentlichen Änderungen ergeben sich aus der Neufassung der BBodSchV 
hinsichtlich des Auf- und Einbringens von Materialien in und auf den Boden und was 
resultiert daraus?

2. Warum ist eine Vollzugshilfe zu den §§ 6–8 BBodSchV-neu notwendig/zweckdienlich?
3. Wer ist Adressat der Vollzugshilfe?
4. Was soll die Vollzugshilfe leisten?
5. Wie ist die Vollzugshilfe aufgebaut?
6. Anwendungshinweise
7. Ausblick

Gliederung
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Auf- und Einbringen von Materialien in und auf den Boden 
(§§ 6 bis 8 BBodSchV– neu)
neu:

 Erweiterung (Konkretisierung) des Anwendungsbereichs um den Bereich 
„unterhalb/außerhalb der durwurzelbaren Bodenschicht (dwBS)“

 Neustrukturierung: 

§ 6 Allgemeine Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in den 
Boden

§ 7 Zusätzliche Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien auf oder in eine 
durchwurzelbare Bodenschicht (dwBS)

§ 8 Zusätzliche Anforderungen an das Auf- und Einbringen von Materialien unterhalb oder 
außerhalb einer durchwurzelbaren Bodenschicht (dwBS)
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Beschluss der 61. LABO-Sitzung am 23. und 24. März 2022 
zu TOP 7.5 Mantelverordnung – Anpassungen innerhalb der LABO

1. …

2. Die LABO bittet den BOVA, zunächst unter Einbindung des BORA, einen Entwurf für eine 
Arbeitshilfe zu den §§ 6-8 BBodSchV-neu zu erarbeiten.

3. ….

→ Gründung einer BOVA-BORA-Redaktionsgruppe „§§ 6 – 8 BBodSchV“
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Wer ist der Adressat der Vollzugshilfe §§ 6 – 8 BBodSchV?

• die für den Vollzug der §§ 6 – 8 BBodSchV unmittelbar und mittelbar zuständigen 
Behörden:
vorrangig die Bodenschutzbehörden
zudem von Interesse für: Forstbehörden, Naturschutzbehörden, Wasserbehörden, 
Bergbehörden, Baubehörden (siehe § 7 Abs. 6 und § 8 Abs. 5, 6 u. 7 BBodSchV-neu)

aber auch:

• Vorhabenträger, Ing.-Büros und jedermann, der eine Maßnahme im Zusammenhang mit 
der Auf- und Einbringung von Material auf oder in den Boden plant, begleitet oder 
durchführt/durchführen lässt
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Welche übergeordneten Ziele verfolgt die Vollzugshilfe?

• Unterstützung der einzelfallbezogenen fachlichen Prüfung und Bewertung 
einer (geplanten) Maßnahme zur Auf- und Einbringung von Materialien auf oder 
in den Boden

• erfüllt(e) die geplante / durchgeführte Maßnahme zur Auf- und Einbringung 
von Materialien auf oder in den Boden die bodenschutzrechtlichen 
Anforderungen ?

• ist / war die Maßnahme bodenschutzrechtlich zulässig ? 
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Was soll die Vollzugshilfe zu §§ 6-8 BBodSchV leisten können? 
Ermöglichen / unterstützen der Prüfung konkreter Anwendungsfälle 
• Abbildung aller möglichen Fallgestaltungen 

(durchwurzelbare Bodenschicht oder unterhalb/außerhalb durchwurzelbarer Bodenschicht oder 
beides)
• Anwendungsbereich eröffnet?
• Berücksichtigung aller notwendigen rechtlichen und fachlichen Regelungen und Anforderungen 

• möglichst klare / eindeutige Schlussfolgerungen vorsehen (ja/nein Abfragen/Entscheidungen) 
• bei komplexen fachlichen/rechtlichen Fragestellungen sollte sie im Bedarfsfall dem Anwender 

ergänzende Informationen zur Entscheidungsfindung liefern
• sie muss für den Anwender noch überschaubar und nachvollziehbar bleiben

 Struktur: Ablaufschema mit i.d.R. ja / nein - Abfragen und ergänzenden 
Erläuterungen zu den rechtlichen Regelungen und Anforderungen 
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II Prüfschema
Ablauf Einzelfallprüfung einer
Maßnahme zur Auf- und Einbringung von 
mineralischen Materialien auf oder in 
den Boden

Gliederung der Vollzugshilfe zu §§ 6 – 8 BBodSchV

III  Textliche Erläuterungen
zu den Regelungen der §§ 6 – 8 
BBodSchV
(Reihenfolge = Reihenfolge der §§ und Abs.!)

I  Einführende Erläuterungen (Veranlassung, Aufbau, Anwendung)

?

!
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Aktueller Stand und Ausblick
• NI: Einführung „Vorabexemplar“ der LABO-Vollzugshilfe zu §§ 6 - 8 BBodSchV

mit Dienstbesprechung „Bodenschutz“ am 23. & 25.05.2023

• LABO: 
- Gremienbeteiligung ist erfolgt
- Überarbeitete VZH liegt der Umweltministerkonferenz (UMK) zur Freigabe der Veröffentlichung 

auf LABO-Homepage vor

• Geplant: Evaluierung auf Grundlage hinreichender Vollzugerfahrung; ggf. Überarbeitung / Ergänzung

• parallel dazu arbeitet die RG an Musterformularen für die
- Anzeigepflicht gem. § 6 Abs. 8 BBodSchV und
- Dokumentation der Untersuchungsergebnisse gem. § 6 Abs. 7 BBodSchV
Digitale Umsetzung ist angedacht
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Zusatzfolie:

Link auf Vollzugshilfe




